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Teilrevision 
– der Vollzugsverordnung zur Personalverordnung
– der Verordnung über das Pfarramt in der Landeskirche
– der Richtlinien zur Freiwilligenarbeit

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Kirchenrat hat am 1. November 2023 die Teilrevision der Vollzugsverordnung zur 
Personalverordnung, der Verordnung über das Pfarramt in der Landeskirche und der Richtlinien zur 
Freiwilligenarbeit zuhanden der Vernehmlassung verabschiedet. Einerseits handelt es sich um die 
Ablösung der heutigen Standortbestimmung in Form der Mitarbeiterbeurteilung, des Fach- und 
Evaluationsgesprächs sowie des Standortsgesprächs durch das neue konzipierte 
Mitarbeitendengespräch. Andererseits sollen verschiedene Bestimmungen der erwähnten Erlasse 
geringfügig geändert werden, sollen Nachführungen an das geänderte übergeordnete Recht erfolgen 
und sind einzelne gesetzgeberische Fehler und Unklarheiten zu beheben. 
Die Einzelheiten der Revisionsvorlagen finden Sie in der Vernehmlassungsvorlage, die diesem 
Schreiben beiliegt.
Zur Vernehmlassung eingeladen sind:
 Kirchenpflegen,
 Verband der evangelisch-reformierten Kirchgemeinden der Stadt Winterthur,
 Bezirkskirchenpflegen,
 Pfarrkapitel,
 Diakonatskapitel,
 Kirchenmusikkapitel,
 Katechetikkapitel,
 Pfarrverein des Kantons Zürich,
 Zürcher Kirchenmusikerverband ZKMV,
 Schweizerischer Sigristen-Verband, Zürcher Sektionen,
 Verband des Personals Zürcherischer Evangelisch-reformierter Kirchgemeindeverwaltungen VPK,
 Verein der reformierten Kirchenpflegepräsidien im Kanton Zürich VKPZ,
 Personalvertretung der Gesamtkirchlichen Dienste.

Im Auftrag des Kirchenratsschreibers lade ich Sie ein, Ihre Stellungnahmen zur Vollzugsverordnung 
zur Personalverordnung, der Verordnung über das Pfarramt in der Landeskirche und der Richtlinien 
zur Freiwilligenarbeit bis spätestens 29. Februar 2024 dem Leiter Rechtsdienst, Martin Röhl, 
elektronisch einzureichen (martin.roehl@zhref.ch). Bitte teilen Sie auch mit, wenn Sie auf eine 
Stellungnahme verzichten. Für Ihre Stellungnahme verwenden Sie bitte ausschliesslich die zur 
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Verfügung gestellte Antwort-/Vernehmlassungsunterlage (vgl. Beilage). Zur Veranschaulichung können 
Sie das Formular für das Mitarbeitendengespräch und die zugehörige Wegleitung unter Downloads 
Anstellungsverhältnis | Reformierte Kirche Kanton Zürich (zhref.ch) oder Rund ums Pfarramt | 
Reformierte Kirche Kanton Zürich (zhref.ch) einsehen. Diese beiden Dokumente sind nicht 
Gegenstand der vorliegenden Vernehmlassung. 
Im Voraus besten Dank für Ihre Mitwirkung. 
Ihre Rückfragen zu dieser Vernehmlassung richten Sie an den Unterzeichneten.

Freundliche Grüsse

Martin Röhl, Dr.iur.

Beilagen erwähnt

https://www.zhref.ch/kirche/kirchgemeinden/kirchenpflege/ressort-personal/personaldienst/downloads?check_logged_in=1
https://www.zhref.ch/kirche/kirchgemeinden/kirchenpflege/ressort-personal/personaldienst/downloads?check_logged_in=1
https://www.zhref.ch/kirche/kirchgemeinden/rund-ums-pfarramt
https://www.zhref.ch/kirche/kirchgemeinden/rund-ums-pfarramt

